
Universitäts- und Landesbibliothek Tirol

Einzelschriften über den Russisch-japanischen Krieg

Wien, 1906

Beilage 34. Gefecht bei Judsjatun am 30. Mai, Kombinierte Division Glt.
Simonow vom 10. bis 12. Juni

urn:nbn:at:at-ubi:2-8875

https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubi:2-8875


22 Vorgeschichte des Krieges .

2. Gegenseitige Anerkennung der Präponderanz der
Interessen Japans in Korea und spezieller Inter¬
essen Rußlands bezüglich der Eisenbahnunter¬
nehmungen in der Mandschurei ; weiters der Berech¬
tigung Japans in Korea , beziehungsweise Rußlands in der
Mandschurei , zu Maßregeln , welche für den Schutz der
vorgenannten Interessen notwendig werden könnten ,
insoferne diese Maßregeln dem Artikel 1 dieser Vereinbarung
nicht widersprechen .

3 . Gegenseitige Verpflichtung , den industriellen
und Handelsunternehmungen Japans in Korea , be¬
ziehungsweise Rußlands in der Mandschurei , keine
Schwierigkeiten zu bereiten , wenn diese Unter¬
nehmungen mit den Bestimmungen des Artikels 1 nicht
unvereinbar sind .

Verpflichtung Rußlands , die eventuelle Fortführung
der koreanischen Eisenbahn nach der Mand¬
schurei zum Anschlüsse an die ostchinesische Bahn und
an die Linie Schanhaikwan — Niutschwang nicht zu behindern .

4 . Gegenseitige Verpflichtung : im Falle der Notwendig¬
keit von Truppenentsendungen Japans nach Korea
oder Rußlands nach der Mandschurei zum Schutze
der im Artikel 2 genannten Interessen oder zur Bewältigung
von Unruhen , die geeignet wären , internationale Komplika¬
tionen zu verursachen , wird die Stärke dieser Truppen in keinem
Falle das tatsächlich notwendige Maß überschreiten und es
werden die Truppen sofort rückberufen , sobald ihre Aufgabe
beendet sein wird .

5 . Rußland anerkennt das ausschließliche Recht
Japans , Korea , im Interesse von Reformen und einer
guten Regierung , zu beraten und zu unterstützen ,
und zwar einschließlich einer etwa notwendigen mili¬
tärischen Unterstützung .

••

Dieses Übereinkommen tritt an Stelle sämtlicher , zwi¬
schen Japan und Rußland bisher getroffenen Abmachungen
bezüglich Koreas . «

Die japanische Regierung wollte die bezüglichen Ver¬
handlungen in Petersburg führen und drängte auf Beschleuni¬
gung ; Rußland dagegen beabsichtigte , Zeit für seine
Rüstungen zu gewinnen und setzte trotz des Widerstandes
Japans durch , daß die Verhandlungen im Wege des »Statt¬
halters im fernen Osten « von dem russischen Gesandten ,
Baron Rosen , in Tokio geführt werden sollten .
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